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Die Übertragung einer Planstelle A15 an einen A13er ist gerade keine Sprungbeförderung. Die
Person, der das Amt übertragen wird, muss dennoch ganz regulär alle Stufen durchlaufen, wird
also nach einer gewissen Zeit zunächst auf A14 befördert und dann wiederum nach einer
gewissen Zeit erst auf A15. In NDS sind die entsprechenden Laufzeiten 6 Monate für A13->A14
und weitere 12 Monate für A14->A15.

Liegen mehrere Bewerbungen mit A13 und A14 vor, dann haben die A14er bei uns einen
Laufbahnvorteil, der durch eine um mind. 1 Stufe bessere Beurteilung der A13er ausgeglichen
werden kann. Da die Beurteilungsrichtlinien aber stark bundeslandabhängig sind, kann ich mir
durchaus vorstellen, dass das in NRW anders gehandhabt wird. Es scheint auch Bundesländer
zu geben, die überhaupt gar keine Bewerbungen von A13 auf A15 zulassen.
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